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	DONAUKOMMISSION
	KG/Patente/April 2009

	Zweite Sitzung der

Kleinen Gruppe zur Vereinheitlichung

der Schiffsführerzeugnisse
	

	20. April 2009
	


ERGEBNISBERICHT
über die zweite Sitzung der Kleinen Expertengruppe
zur Vereinheitlichung der Schiffsführerzeugnisse
1. Die zweite Sitzung der gemäß Beschluss DK/TAG 70/11 der 70. Tagung der Donaukommission gebildeten Kleinen Expertengruppe zur Vereinheitlichung der Schiffsführerzeugnisse fand am 20. April 2009 statt.

2. An der Sitzung nahmen Experten aus Bulgarien, Deutschland, Kroatien, Österreich, Russland, der Slowakei, Ungarn und der Ukraine sowie die Vertreterin der UNECE teil. Als Gast war ein Vertreter der ETF (Europäische Transportarbeiter-Föderation) anwesend. (Teilnehmerliste siehe Anlage).
3. Das Sekretariat der Donaukommission war durch den Stellvertreter des Generaldirektors P. Suvorov, den Chefingenieur K. Anda und die Räte des Sekretariats der Donaukommission P. Margić, D. Nedialkov, H. Schindler und A. Toma vertreten. 
4. Der Chefingenieur des Sekretariats der Donaukommission, Herr K. Anda, begrüßte die Sitzungsteilnehmer und ging kurz auf die wichtigsten Fragen der Tagesordnung ein. 

5. Herr Bodo Jechlinger (Österreich) wurde zum Vorsitzenden, Herr Tamás Marton (Ungarn) zum stellvertretenden Vorsitzenden der Sitzung gewählt.
6. Folgende Tagesordnung wurde angenommen:

1. Information des Sekretariats über den Stand der Arbeiten
2. Entwurf der „Empfehlungen zur Organisierung der Berufsausbildung zum Schiffsführer von Binnenschiffen“
3. Entwurf der „Empfehlungen über Schiffsführerzeugnisse für Fahrzeuge der Binnenschifffahrt auf der Donau“
4. Vorläufige Tagesordnung der dritten Sitzung der Kleinen Expertengruppe
5. Sonstiges
	Zu TOP 1) 


	-
	Information des Sekretariats über den Stand der Arbeiten


7. Die Teilnehmer der zweiten Sitzung der Kleinen Expertengruppe zur Vereinheitlichung der Schiffsführerzeugnisse wurden vom Sekretariat über die bisherige Arbeit in bezug auf die gegenseitige Anerkennung der Schiffsführerzeugnisse und die Harmonisierung der Bemannungsvorschriften informiert. Dabei wurde auf die Wichtigkeit der Expertentreffen in Brüssel und Genf hingewiesen. Die Arbeit an der Vereinheitlichung der Schiffsführerzeugnisse wird auf gesamteuropäischer Ebene immer intensiver und bedeutsamer. Als ein konkreter Schritt wurde der Beschluss über die notwendige Aktualisierung der Richtlinie 96/50/EG hervorgehoben. Das UNECE-Sekretariat hat einen vorläufigen Entwurf der revidierten Resolution Nr. 31 (ECE/TRANS/SC.3/WP.3/2009/8) vorbereitet, sowie auch den Entwurf eines Fragebogens zur Einholung von Informationen über Anforderungen an Streckenkenntnisse auf europäischen Binnenwasserstraßen. Die Vertreterin der UNECE hat den Teilnehmern der Sitzung den Inhalt dieser Dokumente detailliert erklärt. Der Entwurf der revidierten Resolution Nr.31 der UNECE und der Fragebogen über Anforderungen an Streckenkenntnisse wurde in drei Sprachen (englisch, russisch, französisch) an die Delegationen verteilt. 
	Zu TOP 2) 


	-
	Entwurf der „Empfehlungen zur Organisierung der Berufs-ausbildung zum Schiffsführer von Binnenschiffen“


8. Gemäß Punkt I.6.1.1 des Arbeitsplan der Donaukommission für den Zeitraum 22.Mai 2008 bis zur 72.Tagung wurde das Sekretariat der DK mit der Einholung von Auskünften der zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten der DK über die Ausbildung von Kadern für den Binnenschiffsverkehr beauftragt. Hauptsächlich ging es um Informationen über die mit der Ausbildung von Fachkräften für die Binnenschiffsverkehr befassten Einrichtungen, über Tendenzen im Ausbildungssektor sowie über die Erstellung von Ausbildungsprogrammen zur Gewährleistung eines einheitlichen Ausbildungsniveaus und der gegenseitigen Anerkennung der Schiffsführerzeugnisse in Europa. Dabei wurde besonders Augenmerk auf Fragen der Lehrinhalte gelegt.
9. In einem ersten Schritt der systematischen Arbeit hat das Sekretariat einen Entwurf der „Empfehlungen zur Organisierung der Berufsausbildung zum Schiffsführer von Binnenschiffen“ (AD I.6.1) erstellt und den Teilnehmern der zweiten Sitzung der Kleinen Expertengruppe zur Erörterung vorgelegt. In dem auf der Grundlage der Vorschläge der Mitgliedstaaten der DK erstellten Entwurf wird auf Aufbau, Inhalt und Umfang der Unterrichtsfächer sowie auf die Prüfungen bei der Ausbildung von Schiffsführern für den Binnenschiffsverkehr eingegangen.
10. Bei der Behandlung dieses Entwurfs wurde die Frage der Betitelung der Empfehlungen aufgeworfen. Die Teilnehmer der Sitzung verblieben dahingehend, ihre Vorschläge für die Betitelung des Dokuments dem Sekretariat bis zum 30. Juni 2009 mitzuteilen.

11. Da das Sekretariat der DK auf sein Schreiben DK 41/III-2009, mit welchem der Entwurf der „Empfehlungen zur Organisierung der Berufsausbildung zum Schiffsführer von Binnenschiffen“ verteilt wurde, von den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten (mit Ausnahme von Deutschland und der Ukraine) bisher noch keine Antworten erhalten hat, schlägt das Sekretariat vor, die Mitgliedsstaaten erneut zu bitten, dem Sekretariat ihre Meinungen und eventuellen Bemerkungen zu diesem Entwurf bis zum 30.Juni 2009 zuzusenden. Das Sekretariat wird dann die eingehenden Bemerkungen bis zum              30. September 2009 bearbeiten und anschließend an die Mitglieder der Kleinen Expertengruppe verteilen. 
	Zu TOP 3) 


	-
	Entwurf der „Empfehlungen über Schiffsführerzeugnisse für Fahrzeuge der Binnenschifffahrt auf der Donau“


12. Gemäß Punkt I.6.1 des Arbeitsplans der Donaukommission für den Zeitraum 22. Mai 2008 bis zur 72. Tagung wurde das Sekretariat mit der Aktualisierung der „Empfehlungen für die Anforderungen zur Erteilung von Schiffsführerzeugnissen für Binnenschiffe auf der Donau“ der Donaukommission (Dok. CD/SES 53/23) von 1995 unter Berücksichtigung der Verordnung über die Patente für die Schifffahrt auf dem Rhein (ZKR), der Resolution Nr. 31 der UNECE sowie der Richtlinien 91/672/EWG und 96/50/EG beauftragt, damit die von den Mitgliedstaaten der Donaukommission ausgestellten Schiffsführer- und Radarzeugnisse auf allen europäischen Wasserstraßen anerkannt werden können.
13. Im der zweiten Sitzung der Kleinen Gruppe zur Erörterung vorgelegten und vorab mit Schreiben DK 58/III-2009 an die Mitgliedstaaten verteilten Entwurf der „Empfehlungen über Schiffsführerzeugnisse für Fahrzeuge der Binnenschifffahrt auf der Donau“ (AD I.6.2) werden Vorschriften in bezug auf Schiffsführerzeugnisse für Fahrzeuge der Binnenschifffahrt auf der Donau und Muster für Zeugnisse, ärztliche Bescheinigungen und Tauglichkeitsnachweise sowie Prüfungsprogramme vorgeschlagen. Der Entwurf dieser Empfehlungen basiert auf der Rheinpatentverordnung, den Vorschriften der Resolution Nr. 31 der UNECE, der Richtlinien 91/672/EWG und 96/50/EG, sowie auf den Vorschlägen der Mitgliedstaaten der Donaukommission.
14. Auch zu diesen Empfehlungen entfaltete sich eine Diskussion hinsichtlich der Betitelung dieses Dokuments. Die Mitglieder der Kleinen Gruppe verblieben dahingehend, die Worte „für Fahrzeuge“ aus dem Titel zu streichen.

15. Das Sekretariat der DK wies bei der weiteren Erörterung der „Empfehlungen über Schiffsführerzeugnisse der Binnenschifffahrt auf der Donau“ darauf hin, dass es sich hier um einen ersten Entwurf handele und bestimmte Änderungen notwendig sein werden. Besonders hingewiesen wurde auf die Wichtigkeit der §§ 1.05 - Schiffsführerzeugnisarten und 2.04 - Besondere Streckenkentnisse - Betroffene Strecke. Es wurde ferner betont, dass bei Erstellung der Endversion der „Empfehlungen über Schiffsführerzeugnisse der Binnenschifffahrt auf der Donau“ in keinem Moment das wichtigste Element – die Sicherheit der Schifffahrt - außer Acht gelassen werden darf.
16. Es wurde, wie auch zu den unter TOP 2 behandelten Empfehlungen entschieden, dass die Mitglieder der Kleinen Gruppe bis zum 30. Juni 2009 ihre Änderungsvorschläge und Ergänzungen zum Entwurf der „Empfehlungen über Schiffsführerzeugnisse der Binnenschifffahrt auf der Donau“ an das Sekretariat übermitteln, wobei das Dokument AD I.6.2 als Grundlage dienen wird.
	Zu TOP 4) 


	-
	Vorläufige Tagesordnung der dritten Sitzung der Kleinen Gruppe 



17. Da während der Zeit bis zur dritten Sitzung der Kleinen Gruppe die Hauptaufgabe des Sekretariats der DK die Einholung und Bearbeitung der erhaltenen Meinungen und Bemerkungen zu den zwei bei dieser Sitzung vorgelegten Entwürfen sein wird, schlägt das Sekretariat für die dritte Sitzung der Kleinen Gruppe folgende vorläufige Tagesordnung vor:

1. Information des Sekretariats über den Stand der Arbeiten. Entwurf der „Empfehlungen über Schiffsführerzeugnisse (für Fahrzeuge) der Binnenschifffahrt auf der Donau“
2. Aktualisierung des Entwurfes der „Empfehlungen zur Organisierung der Berufsausbildung zum Binnenschiffer“ unter Berücksichtigung der von den Mitgliedstaaten der DK eingegangenen Vorschläge

3. Aktualisierung des Entwurfes der „Empfehlungen über Schiffsführerzeugnisse (für Fahrzeuge) der Binnenschifffahrt auf der Donau“ unter Berücksichtigung der von den Mitgliedstaaten der DK eingegangenen Vorschläge

4. Status der bilateralen Anerkennung von Schiffsführerzeugnissen zwischen Mitgliedstaaten der DK und der ZKR 
5. Vorläufige Tagesordnung und Festlegung des Datums der vierten Sitzung der Kleinen Expertengruppe
6. Sonstiges. 
18. Der Vorschlag des Sekretariats der DK für die vorläufige Tagesordnung wurde angenommen.
	Zu TOP 5) 


	-
	Sonstiges

Status der bilateralen Anerkennung von Schiffsführerzeugnissen zwischen Mitgliedstaaten der DK und der ZKR


19. Die Teilnehmer der Sitzung stellten übereinstimmend fest, dass dieses wichtige Thema in die Tagesordnung der dritten Sitzung der Kleinen Expertengruppe aufgenommen werden soll. Die Mitgliedstaaten werden gebeten, entsprechende Informationen an das Sekretariat der DK zu übermitteln. Dieses wird zu diesem Thema eine zusammenfassende Information erstellen.
	
	
	Termin der nächsten Sitzung


20. Als Termin für die nächste (dritte) Sitzung der Kleinen Expertengruppe zur Vereinheitlichung der Schiffsführerzeugnisse wurde 9. November 2009 (Tag vor der Sitzung der Arbeitsgruppe für technische Angelegenheiten), 9.00 Uhr am Sitz der Donaukommission festgelegt.
*
  
*

*

Das Expertentreffen legt diesen Bericht der Arbeitsgruppe für technische Angelegenheiten zur Erörterung vor.
